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entbieten tpten

Ziiricft und Riiscftlikon, Member 1021

wie int ®orfe bie Serforgung in jeber Jg>ittficf|i eine

fomplette unb gereicht ber ganjen ©emeinbe jur ©pre.
Sine neue ©djiepaitlage im ©iepen ift bafetbfi

ebenfalls int Sau begriffen unb gibt einigen jpanbroerfern
ber ilmgegenb miflüommene Strbeit. Seibe Sauten roerben
ttacp ben planen nom Secpmfcpen Sureau St. ©cptnib
in lieberurneu erfteftt.

SîotftanbSarbnten im Danton ©raubünben. ©I
ift gute SluSficpt bafür oorpanbeu, bap für ben Danton
©raubtinben aitS ben gefcf)öpften eibgenöffifctjen ^rebiten
bocf) nod) eine bebeutenbe Summe für bie Slulfüpvung
bon dîotftanblarbeiten erpättlicp gemacpt merben fann.
@§ panbelt fid) babei um bie 3» angriff nannte bei
SapnpofumbaueS (St) u r in einem Jtoftenaulmap
pon etma 700,000 $r. ®ie Slngelegenpeit fiept surjeit
in Seratung jroifcpen ben Sepörben bei Sttnbel, bei
Cantons ©raubüttben unb ber ©tabtgemeinbe ©pur. ©ie
wirb pierfeits mit allem ©ifer nerfolgt unb ftnbet in
®ertt butcpaul oerftättbnilbotlel ©ntgegenfommen.

©ine neue ^ürdjer ftevieutolontc in (©tau--
bütiben). ®ie ^erienpeinoßornipiffion fporgen
pat bal feiner^eit in Slulficpt genommene Dbjeft, bal
|>otel ©eepof in iiaaj, nun befinitio jur ©inrid)*
tung einer fferienfolonie angefauft.

Sttuïrebitc Der ©emeinöe .Sporn (ïpurgau). ®ie
SJlunijipatgemeinbeoerfammtung erteilte beut ©emeinberat
einen ßrebit oon 5000 gr. juin Stulbau bei ©onbet»
pafenl unb genepmigte bie ©rmeiterung bei £i)
btantennepel.

9lette 93att*>orfStiften.
(Storrefponbenj.)

I. Sornrbeiien unb ©ntwölageit.
®urd) bie popert Saufoften, loie burd) bie neueren

Unterfucpitngcn auf roärmetecpnifdjem ©ebiet fteOt fid)
ie länger je mepr bie brittgenbe Stotroenbigfeit pcraüS,
keftepenbe-Sauborfcpriften 31t anbeut, 31t mitbern unb
$>pt allem etroaS „beroeglicper" 31t geftatten. Man ift
Pmfidjtlid) Mauerftärfen, ©tocfroerfpüpeu, ©ang unb
^weppenbreiten entjdjiebcn, allerbingS in „guten ®reuen",
über bal Biel pinauS gefommen ; baju tarn eine, burd)
^je feitenS mandper niept bobenftänbiger, fogenaunter
jpouuuternepmer jfcuppelîofc StuSnüpuug — man möd)te
Mt jagen beroupt gefudjte Umgepuug — ber Saubor»

|%iften perborgerufene Slengftlicpteit unb .Qugefnbpft»
9eit ber amtliipen UeberroadjungSorgane, bie für SluS*

^Ptnen feiten 31t pabeu tnarett unb nadj bisheriger
^faprttng mit neuen Ueberrafcpungen rrdjncn mupten.

„ Sßenn man ben SSerbegang ber in ber ©dpmeij im

J-tufe ber leptcti Saprsepnte aufgeftellten Sauorbmtugen
"'Wcpgept unb bamit auep bie auSläubifcpeu fReglemente

^f"n Sergleicp peransiept, roirb man unfeproer einen

Jtttrfen beutfepen ©influp pcrauSfiuben. Stocp mepr

fiep bie Iteberseugung auf, bap eine ©tabt bte

"ötutorbuung einer noep größeren 311m Silu fter napm,
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inerten Seferu

Scmi-fjoldiNgbaisci rbe«
S3itcpbrucferei unb ^acpBtätter=SScrfag.

in beu |»auptbeftimmtingen beibepielt, im ©©seinen
änberte unb, menn eS gut ging, auf bie befonberen
örtlidpeu Serpältniffe sufepnitt. @0 nerpflan3ten fiep
audi in bie Sauorbnungen fleinerer ©täbte oftmals
Soifcpriften, bie für ©täbte mit bid)ter Sebauung,
teuren Sobettpreifen, großer Saupbpe roopl am ißtape
tuaren, nidpt aber für Heinere, mepr tänblicpe Serpält=
niffe pätten übertragen merben füllen. @0 mürben bie

Sauorbnungen niept nur an fiep 31m ©tpablone, fonbern
fie geigten and) roenig ©igengepräge. ®al tarn 311m

guten ®eil and) baper, meil bie gadpteute, alfo bie Slr=

cpitelteu, Saumeifter unb Secpniter fiep im allgemeinen
biet 31t roenig mit beu ©efepen unb Serorbnungen auf
bem ©ebiete bei Saumefenl befipäftigten ; üielleidpt
maepten aitd) bie Seporben ben fjepter, bei ber 9tuf=
ftefluug bon ©ntroürfen nùpt folepe greife eingelaben
3U paben. @0 mürben meiftenS bie für bie bautitpe
©ntmidlung einer ©emeinbe poepft roidjtigen ©runbge»
fepe fo3ujagen am „grünen ®ifdp" etitmorfen unb burdp=
beraten. @ie eutbeprteu bamit bei praftifepen ©in»

fiplagel bon neuen ©eficptlpunften; fie roaren mepr
Ißolijei' all bauförbernbe ©efepe; fie erlaubten mbglidpft
feine SluSnapmen, üerboten fo biet als immer möglidp
unb liepen jenen ftifepen ©eift üermiffen, roie er uns
beim näperen ©intreten aus bem neuen $iüilgefepbu<p
fo roopliitenb entgegenroept. Söer ben Sorted roapr=
nimmt, sur Seratung Saufacpieute aller Slrt einsulaben,
mirb baraul tiaip mepreren Sicptungeu grope Sorteile
Siepett : SJiau pört bie Slnfidjten ber ißraftiter, unb menn
atup beren Sorfdjtäge niept gteiep feingebrecpfelt unb
in Iogifcpem Slufbait üorgebradjt merben, fo seigen fie
boep einen gefunben Äern, ben mau fepr roopl üerroerten
tann ; gjoeitertS fepen biefc gucpleute, bap mampe SBünfipe
mangels gefepliepet ©ritnblagen beS SantonS ober Sun=
bel nid)t beriidfieptigt luerben tonnen unb bei anbern
bie folgen unb Stadjteile bei meitem bie im Singe ge=
pabten Sorteile übenoiegen; eublicp pat mau an biefen
SJtitarbeiteru bei ber nacpfolgenben, prattifepeu ®itrcp»
füprung ber neuen Seftimmungen in ber Seget eine
meit beffere Unterftüpung, als menu biefc ©nippen baS
©efüpl paben mitffeu, man pabe fie abficptlicp niept 3ur
SjSorberatung perangesogen, roeil man in ipnen mepr
ober roeniger ©egner jeber Sauorbnung erbltde. ü)?an
ftupe fid) baper einen anfepnlidjcn fêreiS bon praftifepen
SKitarbeitern 31t geroinnen itnb berroerte roenn immer
möglich beren Seiträge. ©S map bem Serfaffer roie
ben mitberatenben Organen nur angenepm fein, roenn
auep bon gans auberer Seite neue Sluregungen fotnmen.

^auptfaepe ift natürlicp ein bon neuseitlicpem ©eifte
getragener ©ntrourf. Stur roer mit ben eibgenoffifepen
urtb fantonalen gefepliepen ©runblagen looptbertraut
ift unb ans langjähriger praftifepet ImtStätigteit bie
©cpattenfeiten unb Mängel ber bisherigen Sauorbnung
fennt, barf fid) an biefe roieptige Slrbeit peranmaepen.
SlitS einem ©up entftaubeu, roirb fie richtiger aufge=
baut'fein, als roenn eine ganse ßommiffion 'ben elften
©ntrourf sufammenftellt.

Sei biefem ©ntrourf barf man opne Sebenfen rocit

M Mustr schwetz. Vanvw

eutbieten ihreu
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wie im Dorfe die Versorgung in jeder Hinsicht eine

komplette und gereicht der ganzen Gemeinde zur Ehre,
Eine neue Schieß anlage im Gießen ist daselbst

ebenfalls im Bau begriffen und gibt einigen Handwerkern
der Umgegend willkommene Arbeit. Beide Bauten werden
nach den Plänen vom Technischen Bureau A, Schmid
in Niederurnen erstellt,

Notstandsarbciten im Kanton Granbünden. Es
ist gute Aussicht dafür vorhanden, daß für den Kanton
Graubünden aus den geschöpften eidgenössischen Krediten
doch noch eine bedeutende Summe für die Ausführung
von Notstandsarbeiten erhältlich gemacht werden kann.
Es handelt sich dabei um die Inangriffnahme des
Bahnhofumbaues Chur in einem Kostenausmaß
von etwa 799,990 Fr, Die Angelegenheit steht zurzeit
in Beratung zwischen den Behörden des Bundes, des
Kantons Graubünden und der Stadtgemeinde Chur. Sie
wird hterseits mit allem Eifer verfolgt und findet in
Bern durchaus verständnisvolles Entgegenkommen.

Eine neue Zürcher Ferienkolonie in Laax (Grau-
bünden). Die Ferienheim-Kommission Horgen
hat das seinerzeit in Aussicht genommene Objekt, das
Hotel Seehof in Laax, nun definitiv zur Einrich-
tung einer Ferienkolonie angekauft,

Baukredite der Gemeinde Horn (Thurgau), Die
Munizipalgemeindeversammlung erteilte dein Gemeinderal
einen Kredit von 5999 Fr, zum Ausbau des Gondel-
Hafens und genehmigte die Erweiterung des Hy-
drantennetzes.

Neue Bauvorschriften.
(Korrespondenz.)

I. Vorarbeiten und Grundlagen.
Durch die hohen Baukosten, wie durch die neueren

Untersuchungen auf wärmetechnischem Gebiet stellt sich

länger je mehr die dringende Notwendigkeit heraus,
^stehende.Bauvorschriften zu ändern, zu mildern und
bor allem etwas „beweglicher" zu gestalten. Man ist
hinsichtlich Mauerstärken, Stockwerkhöhen, Gang und
îreppenbreiten entschieden, allerdings in „guten Treuen",
ìiber das Ziel hinaus gekommen; dazu kam eine, durch
bie seitens mancher nicht bodenständiger, sogenannter
Bauunternehmer skcuppellose Ausnützuug — man mochte

M sagen bewußt gesuchte Umgehung — der Banvor-
ichristen hervorgerufene Aengstlichkeit und Zugeknöpft-
Mt der amtlichen Ueberivachungsorgane, die für Aus-
Zahmen selten zu habeu waren und nach bisheriger
Erfahrung mit neuen Ueberraschungen rechnen mußten,

n
Wenn man den Werdegang der in der Schweiz im

^aufe der letzten Jahrzehnte aufgestellten Bauordnungen
"ärchgeht und damit auch die ausländischen RegleMente
Abu Vergleich heranzieht, wird man unschwer einen
Uarken deutschen Einfluß herausfinden. Noch mehr

Zàgt sich die Ueberzeugung auf, daß eine Stadt die

Bauordnung einer noch größeren zum Muster nahm,
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werten Lesern

5ê!U.Wt!lIIgI)W!e« tlvè»
Vnchdrnckerei und Fachblätter - Verlag.

in den Hauplbestimmungen beibehielt, im Einzelnen
änderte und, wenn es gut ging, auf die besonderen
örtlichen Verhältnisse zuschnitt. So verpflanzten sich

auch in die Bauordnungen kleinerer Städte oftmals
Voischnsteu, die für Städte mit dichter Bebauung,
teuren Bvdenpreisen, großer Bauhöhe wohl am Platze
waren, nicht aber für kleinere, mehr ländliche Verhält-
nisse hätten übertragen werden sollen. Sv wurden die

Bauordnungen nicht nur an sich zur Schablone, sondern
sie zeigten auch wenig Eigengepräge, Das kam zum
guten Teil auch daher, weil die Fachleute, also die Ar-
chitekten, Baumeister und Techniker sich im allgemeinen
viel zu wenig mit den Gesetzen und Verordnungen auf
dem Gebiete des Bauwesens beschäftigten; vielleicht
machten auch die Behörden den Fehler, hei der Auf-
stellung von Entwürfen nicht solche Kreise eingeladen
zu haben. So wurden meistens die für die bauliche
Entwicklung einer Gemeinde höchst wichtigen Grundge-
setze sozusagen am „grünen Tisch"-entworfen und durch-
beraten, Sie entbehrten damit des praktischen Ein-
schlages von neuen Gesichtspunkten; sie waren mehr
Polizei- als baufördernde Gesetze; sie erlaubten möglichst
keine Ausnahmen, verboten so viel als immer möglich
und ließen jenen frischen Geist vermissen, wie er uns
beim näheren Eintreten aus dem neuen Zivilgesetzbuch
so wohltuend entgegenweht. Wer den Vorteil wahr-
nimmt, zur Beratung Baufachleute aller Art einzuladen,
wird daraus nach mehreren Richtungen große Vorteile
ziehen: Man hört die Ansichten der Praktiker, und wenn
auch deren Vorschläge nicht gleich feingedrechselt und
in logischem Aufbau vorgebracht werden, sv zeigen sie

doch einen gesunden Kern, den man sehr wohl verwerten
kann; zweitens sehen diese Fachleute, daß manche Wünsche
mangels gesetzlicher Grundlagen des Kantons oder Bun-
des nicht berücksichtigt werden können und bei andern
die Folgen und Nachteile bei weitem die im Auge ge-
habten Vorteile überwiegen; endlich hat mau an diesen
Mitarbeitern bei der nachfolgenden, praktischen Durch-
sührung der neuen Bestimmungen in der Regel eine
weit bessere Unterstützung, als wenn diese Gruppen das
Gefühl haben müssen, man habe sie absichtlich nicht zur
Pvrberatung herangezogen, weil man in ihnen mehr
oder weniger Gegner jeder Bauordnung erblicke. Man
suche sich daher einen ansehnlichen Kreis von praktischen
Mitarbeitern zu gewinnen nnd verwerte wenn immer
möglich deren Beiträge. Es muß dem Verfasser wie
den mitberatenden Organen nur angenehm sein, wenn
auch von ganz anderer Seite neue Anregungen kommen.

Hauptsache ist natürlich ein von neuzeitlichem Geiste
getragener Entwurf. Nur wer mit den eidgenössischen
und kantonalen gesetzlichen Grundlagen wohlvertraut
ist und aus langjähriger praktischer Ämtstätigkeit die
Schattenseiten und Mängel der bisherigen Bauordnung
kennt, darf sich an diese wichtige Arbeit heranmachen.
Aus einem Guß entstanden, wird sie richtiger aufge-
baut'sein, als wenn eine ganze Kommission'den ersten
Entwurf zusammenstellt.

Bei diesem Entwurf darf man ohne Bedenken weit
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manche neue Slnregutig miteinbeziehen,
auch wenn man gum bornef)eretn faft bamit gu rechnen
hat, es merbe manches babon abgeftrichen. SDer ©nt=
murf fod eben ade SRuglidjteiten borbringen; tieber
Zehn überflüffig fcheittcnbe Slrtifet ftreichen, als fpätec
bie ©ntbcdung madiett, einen eingigett midjtigen ber«
geffen zu hoben. „SBer bieteS bringt, wirb jebem etwas
bringen!" Sßer bieteS ermähnt, wirb, med meljr Sin-
fnüpfungSpunfte bortjanben finb, audi mehr neue 2ln=

regnngen erhalten.
fßraftifch wirb man bon bet bisherigen Sauorbnung

ausgehen, aïlfâtlig guerft eine anbere Stnorbnung bor«
nehmen, bann bie Sauborfchriften anberer Kantone unb
©täbte fidjten, maS bermenbbar ift bormetfen unb fo
ben ©ntwurf gur Seinfchrift borbereiten. Sei biefer
midjtigen Vorarbeit macht fid) meiftenS ber grofte ÜRangel
bemerfbar, baB bie Sauorimungen unjerer Kantone unb
©täbte nicht einigermaBen einheitlich aufgebaut finb.
Sffio binbenbe tantonale Sorfdjriften befteljen, ift bie
©ache wefentlich einfacher; mau roirb fid) im Sahmett
unb Slufbau an biefe gu hotten hoben. Ob aber folch
binbenbe fantonate Sauorbtutngen für bie gang ber«
fdjiebenen Sebütftitffe ber eingelnen ©emeinbett mirtlid)
borteilhaft finb, ift eine anbere forage. iRod) weniger
angängig mären eibgenöffifche Sorfd)uften für Sauorb»
nungen unb SöohnungSmefeu. Sei ber Serfd)iebenheit
ber Sertjättniffe ift eine folc£)e eibgenöffifche ©efc^gebung
für ben Sau bon SÖ3ol)nungen mie für ÎBohnungSauf»
ficht wohl uttburchführbar. ©chon bie tantonalen ®e=
fefje unb Setorbttungeu ntüffen ja nur allgemeine 9tid)t=
linien aufnehmen, fonft merben fie gu fiarr. ©tabt
unb ßarib hoben gang berfchiebene Sebürfniffe, ebenfo
wieber 2al= unb Serggetneinben. 3Ran tonnte ja wohl
in ben fantonaten Sorfdjriften biefe ®efid)tspiintte be»

rüdfichtigen unb bementfpredhenbbieSorfdjriftentrennen;
aber e§ gibt immer eine ïïîeihe bon ©emeinben, bie in
einer groifchenftufe (fegen (halb ©tabt», hol6 ßanbge«
meitibe; hotb jtal«, hotb Sergfiebetung) ober barm ort»
liehe Sefonbert)eiten hmfichtlid) SIbfiauö bom 9?ad)bar«
houS, Slnbauten, Sauhöhen, innere £jöhenberf)ä(tniffe,
geuerfidjerheit ufw. Sorbtlblidj bürfte bie bom Segie*
rungSrat beS SantonS ©t. ©allen bermittelft .ttreiS«
fchreibeti bom 2. g-ebruar 1912 herausgegebene dRufier»
bauorbnung fein: Sie bringt einen gleidjmäBigen Stuf»
bau in ber ©efamtanorbnung, was 'oie Ueberprüfung
unb ben Sergteich wefentlich erleichtert, ferner rnefeut«
liehe lleöeretnftimmung in ben fpauptgefidjtSpunften unb
läfet nebenbei ben eingelnen ©emeinben ben nötigen
Spielraum für ihre ©igenart unb ihre befonberen Se»

bürfniffe.

II. ©injdtte .fpauptgeftdjtèpunfte.

®a bie ©runbtage ber Iteberbauung in ben Se»
bauungSptänen liegt, müjjten in erfter ßinie bie

Segiehungen ber ©ebäube unb Saugrunbftüde gu ben

öffentlichen Straffen utib Einlagen gum öffentlichen Ser»

fehr ufro. georbnet fein. SDabei follten bie Sautinien»
unb tleberbauungSpiäne nicht mehr bloB ben Settel)^
bie geuerficherheit, bie öffentliche ©efunbheit ufw. be»

rücffichtigen, foubern fie folïteu mehr fogial mitten, g"
fchöner unb hormonifcher tleberbauung anregen unb

bor ädern bie SluSttuiung beS SaugelänbeS nicht titS

ungemeffene ermöglichen. @8 gibt gmar immer noch

SedjtSfunbige, bie glauben ober glauben machen mode»',

ber SobenpreiS fei bon ber Saugefejjgebutig unabhängig-
^Demgegenüber bürfte man aber bocfj einwenben, boB

ein ©petulant eben ben SobenpreiS bebeittenb höher £)'"*

auftreibt, menn enger unb l)bf)ee gebaut merben tonn.
SItfo forge man, namentlid) in ben nod) unilberbauten
dlufjengebieten, beizeiten für eine meiträumige, nach bee

,g)öt)e (©tocfmerfgahO befchränfte Iteberbauung.
©in beraährteS ^ülfSmittel ift hiefür bie ff on en »

bauorbnung, mit Slbftufung ber ©ebäubeabftänbe
unb Saul)öhen, bom ©tabttern gegen bie SluBengebiete;
3m ©efchäftSbiertel enge, meiftenS gefchloffene Sebauitng,
mit grofîeren ©ebäubetjohen, mit Sebenräumett (©äuge,
Äüd)en, Slborte unb Säber) an ßi<htl)öfen, mit fchärfereti
Sorfdjriften für bie $euerfidjerheit; auBen halboffene
ober bann meiträumige tleberbauung, mit gröBereo
©reng» unb Sauabftänben, mit befchränfter ©todmert*
gal)l unb bementfpredjenben Sauerleidjterungen binfid)^
lieh SRauerftärfen, Sranbmauern, ©todmerfljöhen ufw.
bagmifdjert finb bann ein bis groei UebergangSgoneti
borgufeljeu.

Siel gu wenig Seachtitng finbeu im adgemeinen bie

in ri er en Saulinien. 3n beti ©ebieten mit gefehlt
fener Saumeife finb fie aber aus gefunbtjeitlidjen unb

fogiaten ©rütiberi burchauS nötig; fonft ift bie 2lu8*
nühung beS SaugrunbeS eine übermäBige, bie Sanab«
ftänbe ber hinter» unb ©eitenfaffaben fd)minbeu berart
gufammen, baB ber Slitblid eines fotdjen engen, beim
gufolge bielfad) unfatiber gehaltenen StmenhofeS jeben
Sefudjer abfdjredt, auf jeben Semohner beS §äufer»
blodeS einen unfreunblidjen ©inbruet macht, ©oich^

3nnent)öfe fodten burch gwei möglichft gegeuüberliegenbe,
überbedte ©infahrten mit ben ©traffeu berbunbeit fein-

Saburch erhält man eine ffm nnb Abfahrt, unb füt'
bie „ ßüftitng" beS 3nnenl)ofeS ift bon Sltifang an ge*

forgt.
î)ie Saulinien begrerigen bte Sauten nach außen*

SBenn Sau« unb ©traBeulinie nidjt gufamtnenfaden, 1)0^

man ben Surgarteu ober bett Sorptajj. ®ieSorgärten
finb mol)l auS bem Sebütfnis entftanben, einerfeitS bert

©taub abgutjolten, anberfeits für eine fpätcre ©traBem
erweiterung borguforgen. Sorgärteu fodten, menu fw

mirflich noch als ©arten gu Wirten hoben, menigfiet'^
4 SReter tief fein. 3Bo man groBen SJert legt auf
miifepflangung, faun man aud) bie Saulinienabftänbe
ungleich auf beibe ©traBenfeiteu betlegen : Sreitere Soï'
gärten auf ber Sonnen«, fleinere Slbftänbe auf bet

Johann Graber, strikfi
TelephonoNntnmeir B06.

tätte, Uinlerlhur,

tl
Patentierte Zementrohrformen-Verschlüsse. Spezlalartikel : Formen für alle Betriebe.

Spezialmaschinen tür Mauersteine, Hohlblöcke usw.
Eisern « Xonstrukfîonon |®«i®r Apt. a»»*
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ausholen lind manche neue Anregung miteinbeziehen,
auch wenn man zum Vvrneherein fast damit zu rechnen
hat, es werde manches davon abgestrichen. Der Ent-
ivurf soll eben alle Möglichkeiten vorbringen; lieber
zehn überflüssig scheinende Artikel streichen, als später
die Entdeckung machen, einen einzigen wichtigen ver-
gessen zu haben. „Wer vieles bringt, wird jedem etwas
bringen!" Wer vieles ermähnt, wird, weil mehr Au-
knüpfungspunkte vorhanden sind, auch mehr neue An-
regungen erhalten.

Praktisch wird man von der bisherigen Bauordnung
ausgehen, allfällig zuerst eine andere Anordnung vor-
nehmen, dann die Bauvorschriften anderer Kautone und
Städte sichten, was verwendbar ist vormerken und so
den Entwurf zur Reinschrift vorbereiten. Bei dieser
wichtigen Vorarbeit macht sich meistens der große Mangel
bemerkbar, daß die Bauordnungen unserer Kantone und
Städte nicht einigermaßen einheitlich aufgebaut sind.
Wo bindende kantonale Vorschriften bestehen, ist die
Sache wesentlich einfacher; mau wird sich im Rahmen
und Aufball an diese zu halten haben. Ob aber solch
bindende kantonale Bauordnungen für die ganz ver-
schiedenen Bedürfnisse der einzelnen Gemeinden wirklich
vorteilhaft sind, ist eine andere Frage. Noch weniger
angängig wären eidgenössische Vorschriften für Bauvrd-
nungen und Wohnungswesen. Bei der Verschiedenheit
der Verhältnisse ist eine solche eidgenössische Gesetzgebung
für den Bau von Wohnungen wie für Wohnungsaus-
ficht wohl undurchführbar. Schon die kantonalen Ge-
setze und Verordnungen müssen ja nur allgemeine Richt-
linien aufnehmen, sonst werden sie zu starr. Stadt
und Land haben ganz verschiedene Bedürfnisse, ebenso
ivieder Tal- und Berggemeinden. Man könnte ja wohl
in den kantonalen Vorschriften diese Gesichtspunkte be-

rücksichtigen und dementsprechend die Vorschriften trennen;
aber es gibt immer eine Reihe von Gemeinden, die in
einer Zwischenstufe liegen (halb Stadt-, halb Landge-
meinde; halb Tal-, halb Bergsiedelung) oder dann ört-
liche Besonderheiten hinsichtlich Abstand vom Nachbar-
Haus, Anbauten, Bauhöhen, innere Höhenverhältnisse,
Feuersicherheit usw. Vorbildlich dürfte die vom Regie-
rungsrat des Kautons St. Gallen vermittelst Kreis-
schreiben vom 2. Februar 1912 herausgegebene Muster-
bauvrdnung sein: Sie bringt einen gleichmäßigen Auf-
bau in der Gesamtanordnung, was die Ueberprüsung
und den Vergleich wesentlich erleichtert, ferner wesent-
liche Uebereinstimmung in den Hauptgesichtspunkten und
läßt nebenbei den einzelnen Gemeinden den nötigen
Spielraum für ihre Eigenart und ihre besonderen Be-
dürfnisse.

II. Einzelne Hauptgesichtspnnkte.

Da die Grundlage der Ueberbauung in den Be-
bauungsplänen liegt, müßten in erster Linie die

Beziehungen der Gebäude und Baugrundstücke zu den

öffentlichen Straßen und Anlagen zum öffentlichen Ver-
kehr usw. geordnet sein. Dabei sollten die Baulinien-
und Ueberbauungspläne nicht mehr bloß den Verkehr,
die Feuersicherheit, die öffentliche Gesundheit usw. be-

rücksichtigen, sondern sie sollten mehr sozial wirken, zu

schöner und harmonischer Ueberbauung anregen und

vor allem die Ausnutzung des Baugeländes nicht ins
ungemessene ermöglichen. Es gibt zwar immer noch

Rechtskundige, die glauben oder glauben machen wollen,
der Bvdenpreis sei von der Baugesetzgebung unabhängig-
Demgegenüber dürfte man aber doch einwenden, daß

ein Spekulant eben den Bodenpreis bedeutend hoher hin-
auftreibt, ivenn enger und höher gebaut werden kann.

Also sorge man, namentlich in den noch unÜberbauten
Außengebieten, beizeiten für eine weiträumige, nach der

Höhe (Stockwerkzahl) beschränkte Ueberbauung.
Ein bewährtes Hülfsmittel ist hiefür die Zonen-

bauordn ung, mit Abstufung der Gebäudeabstände
und Bauhöhen, vom Stadtkern gegen die Außengebiete;
Im Geschäftsviertel enge, meistens geschlossene Bebauung,
mit größeren Gebäudehöhen, mit Nebenräumen (Gänge,
Küchen, Aborte und Bäder) an Lichthöfen, mit schärferen
Vorschriften für die Feuersicherheit; außen halboffene
oder dann weiträumige Ueberbauung, mit größeren
Grenz- und Bauabständeu, mit beschränkter Stockwerk-

zahl und dementsprechenden Bauerleichterungen Hinsicht-
lich Mauerstärkeu, Brandmauern, Stockwerkhöhen usw-

dazwischen sind dann ein bis zwei Uebergangszonen
vorzusehen.

Viel zu wenig Beachtung finden im allgemeinen die

inn eren Baulinien. In den Gebieten mit geschlos-

sener Bauweise sind sie aber aus gesundheitlichen und

sozialen Gründen durchaus nötig; sonst ist die Aus-
nützung des Baugrundes eine übermäßige, die Bauab-
stände der Hinter- und Seitenfassaden schwinden derart
zusammen, daß der Anblick eines solchen engen, dem-

zufolge vielfach unsauber gehaltenen Jnnenhofes jeden
Besucher abschreckt, auf jeden Bewohner des Häuser-
blockes einen unfreundlichen Eindruck macht. Solche

Jnnenhöfe sollten durch zwei möglichst gegenüberliegende,
überdeckte Einfahrten mit den Straßen verbunden sein.

Dadurch erhält mau eine Zu- und Abfahrt, und für
die „Lüftung" des Jnnenhofes ist von Anfang an ge-

sorgt.
Die Baulittien begrenzen die Bauten nach außen.

Wenn Bau- und Straßenlinic nicht zusammenfallen, hat
man den Vorgarten oder den Vorplatz. DieVorgärteN
sind wohl acis dem Bedürfnis entstanden, einerseits den

Staub abzuhalten, anderseits für eine spätere Straßen-
erweiternng Vvrzusorgen. Vorgärten sollten, wenn sie

wirklich noch als Garten zu wirken haben, wenigstens
4 Meter tief sein. Wo man großen Wert legt auf Ge-

müsepflanzung, kann man auch die Baulinienabstände
ungleich auf beide Straßenseiten verlegen: Breitere Vor-
gärten auf der Sonnen-, kleinere Abstände auf der

ilàim Lieber, «l! M. UillteMur.
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flysel & ßie., Hspbaiifabrik Räpfaacft, ßorgcn
teWarcmmie. H*pbalt flow#

©cßattenfeite. ®aburcß gewinnt man,-für baS füblicß
flelegene §auS einen tieferen ©arten auf beffett Sonnen»
feite. ®ie nidjt als ©arten angelegten Vorpläße —
Wan benîe an ©efdjäftSüiertel mit Scßaufenftern —
fußen enttoeber eingefriebigt ober als Verbreiterung ber
Strafe begto. bcS îrottoirS ober gu einer fßlaßbil&ung
Uleicß biefen angelegt unb unterhatten tuerben.

®ie Vautinie fei aber nicht gu ftarr im ©runbrtß
"nb ermögliche bor aflem.geroiffe Vorbauten: SDacß»

WtSlabungen, ©rfer, Valfone, ^jeriftergittec für Sefler»
Meucßtung, Schau» unb SluSlageEäften, Vfeiler* unb
®efimSbeErönungen u. a. m. Vei ber Vetoißigung bon
Vorbauten foßte man nicht aflgu ängftlicß fein: 2Benn
fie ben ®urcßgangSberfeßr nicht beeinträchtigen unb bom
ingebauten ßtadjbarßauS genügenb Slbftanb haben —
Wan tann aueß, in beibïeitigem ©inüerftänbuiS, baS
-Bufammen bauen foleßer Vorbauten geftatteu — barf
Wan ziemlich biet greißeit matten taffen ; auch m ©eiten»
nnb §interfaffaben finb fie gu betoißigen, ebenfo an
&er inuern Vautinie. Vorbauten unter bie Strafe er»
forberu nach bem neuen 3ibilgefe|bucß bie ©jrießtung
einer üDienftbarfeit; menti fie unterirbifch nur in ben
Vaum groifdjen Vautinie unb Straßenmanb fatten, fönnen
fie als luSnaßtnen geftattet îocrben, finb aber, um bei

ißfäßtgeti fpäteren Straßcneuuetterungen einer ©ntfcßäbi»
ßnnggpftidjt entßobcn gu fein, ebenfalls als gebulbete
^ienftbarEeit einzutragen. ®ie meitoerbreitete 2lnfid)t,'
unter ber ©tbobcrfläcße fei bie ©inßaltung ber Sau»
ßnien, ber ©reng» unb ©ebäubeabftänbe nicht nötig,
fft Oottftänbig irrtümlich, toie' ßtegierungSratSentfcßeibe
W betriebenen ßantonen fchon mehrmals auSbrüdlicß
fliegten.

®ie © e b ä u b e » unb © r e 113 a b ft ä n b e bitben bie
®tunbtage ber offenen Uebetbauuug; fie finb aus bem
Vadjbarredjt herborgegaugen unb in einzelnen ßantonen,
«• V. im Danton St. ©allen, öffentlich=red}tlid£)er Statur,
Halb örtliche Vcucregtemente, Vaulinienplöne ober

UeberbauungSpläne befteßen. ^euerfießerßeit, 8id)t= unb
Hftgufußr finb l)ier gu berüdfießtigen. SBoßte man bie
Hßetifcße Seite miteinbeziehen, mühte mau mögtießft
Qïofee Vauabftänbe berlangeu, benn bie meift üblichen,
fßw 6 m breiten „Scharten" gtoifcßen brei» unb meßt»
wtfigen Käufern machen einen abfeßreefenben, unnatitr»
Hen ©inbrud. Viel beffer mirb biefer, coenn groei unb
Hßt Käufer zufammengebaut unb bie gmifdjentiegenben
fîume gegen bie Straße mit ©rünbepflangung Oer»

Wibett finb. Veim $ufammettbau üon je 2 pufern
ffleben fid) bei gleicher Vauplaßbreite nun felbft boppelt
f.ette ßroifdßengärten, mit befferer SluSnußungSmögtich»

gu ßier» unb ^ußgärten; überbieS toirb babureß

©ebäubeabftanb üerboppelt, g. V. bon 6 m auf 12 m,
8 m, auf 16 ni.

Reitet ift immer bie $rage, ob in Vaugonett, tu betten

bie gefchloffenc Vattroeife eingeführt ift, too aber

zahlreiche Käufer mit Seitenabftäuben unb mtt
<Wenfaffaben befteßen, bei Neubauten auf bem Stach'

bargrunbftüd auf bie ©renge gebaut toerben barf, ober
ob roeiterßin ber bisherige ©rengabftanb eingehalten
loerbeu muß. gür ben ©ntfeßeib ber Veßörbe mirb
grunblegenb fein, ob baS befteßenbe ©ébaube, auf baS
Ülüdfitßt genommen roerben muß, geroiffermaßen bem

„ülbbrucß gemeißt" ift ober gegen bie ©rettge, att bie

gebaut toerben foß, nur Stäume unb genfter befißt, bie
bom Stanbputtft üon „öuft uttb ßießt" nießt unbedingt
gefeßüßt toerben müffen. Sn beiben gäßett toirb man
aus VißigfeitSgrünben bie Eiinftige gefeßloffene Vaumeife
ermöglichen, aßfäHig mit bem üorübergeßenb beeinträcß»
tigten ©runbbefißer eine billige ©ntfehäbigung üeretttbaren.

®ie ©ebäube» ttnb ©rengabftänbe tnüffen ein ge=

toiffeS Sßtinbeftmaß erßalten, fieß im übrigen aber nach
ber pße beS gu er ftetl'enben ©ebäubeS rießten; toer
ßodj baut ober eine Vautoeife anmenbet, g. V. plg=
bauten mit größerem ©ebäubeabftanb, ßat auf feinem
eigenen ©runbftüd für ben nötigen ÜJteßrabftanb gu Jorgen.

®ie ©ebäubeßöße unbberenSOteffung biiben
in ben Veratungctt ein meift nießt fo einfaches Kapitel.
Sßir ßaben eingangs ausgeführt, baß mit fteigenber
Vaußöße aueß bie Vobenpreife ßinaufgeßen. 8n ben
meiften Stäbten, auch Oon mittlerer ©röße, ift matt
früher bis auf 18 m Vaußöße gegangen, tuaS, roie prat=
tifeße Veifpiele leiber anfcßaulicß genug betoeifett, fießer
üiel gu reicßlidj bemeffeti toar. ©ine Vaußöße üon
18 tn foßte nur für öffentliche ©ebäube att großen
Vläßen beioifligt toerben; eS fei benti, matt forge für
entfpredjenb breite Straßen. Sn uttferen mittleren unb
Heineren Stäbten ßat man aber aueß att fcßmalen Straßen
Vaußößen bis 18 m betoifligt unb gu toenig bebaeßt,
baß babttreß bie fcßönen, in ber .^öße befeßeibenen Vürger»
ßäufer bttrd) foieß neue ßoloffe erbrüdt toerbett.

®ie älieffuitg ber ©ebäubeßöße muß einer»
feits mögtießft einfad) fein, anberfeits afleS berüdfidßtigen,
toaS 811ft unb Sicßt beeinträchtigt. Steile ®acßauf=
bauten, eingebaute Sadpooßnungen, breite ©iebel unb
bergl. müffett entfprecßenb größeren ©ebäube» unb ©reng»
abftanb gut golge ßaben. fflîit ber Schnittlinie bon
©ebäubetoanb ttnb einer 45° ßinie übet baS ®acß, unter
Verioaublung breiter ©iebeltoänbe in entfprecßenb ßoße
gaffabenfläd.)e, gelangt man eintuanbfrei gu einer ge=
reeßten Söfttng. (Schluß folgt.)

Sie ©e(irai<t)5eigenicl)(iiteii ks popes.
S8on 2:1). äßolff, (grtebettnu.

gür ben prgftifcßen ©ebraueß beS Holges fontmt oor
allem bie ®auerßaftigfeit belfelben in Vetracßt, alfo bie

©igenfeßaft, äußeren fcßäblicßett ©inflüffen gu roiberfteßen
unb trotj folcßer ©inflüffe bie ©ebraueßsfäßigfeit für eine
beftimmte (feit gu erßalten. 9Bie aße ©igenfeßaften beS

Holges, ift artdi) biefe bei ben oerfeßiebenen ^olgarten
ebettfaßs feßr oerfeßieben unb oon mannigfaeßen Um»
fiänben abßättgig. Unfere ßeimifäßen plger, felbft bie
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Schattenseite. Dadurch gewinnt man,-für das südlich
gelegene Haus einen tieferen Garten auf dessen Sonnen-
seite. Die nicht als Gärten angelegten Vorplätze —
wan denke an Geschäftsviertel mit Schaufenstern —
sollen entweder eingefriedigt oder als Verbreiterung der
Straße bezw. des Trottoirs oder zu einer Platzbildung
gleich diesen angelegt und unterhalten werden.

Die Baulinie sei aber nicht zu starr im Grundriß
und ermögliche vor allem gewisse Vorbauten: Dach-
ausladungen, Erker, Balköne, F>mstergitter für Keller-
belenchtnng, Schau- und Auslagekästen, Pfeiler- und
Gesimsbekrönungen u. a. m. Bei der Bewilligung von
vorbauten sollte man nicht allzu ängstlich sein: Wenn
sie den Durchgangsverkehr nicht beeinträchtigen nnd vom
angebauten Nachbarhaus genügend Abstand haben —
wan kann auch, in beidseitigem Einverständnis, das
Zusammenbanen solcher Vorbauten gestatten — darf
wan ziemlich viel Freiheit walten lassen;, auch an Seiten-
und Hinterfassaden sind sie zu bewilligen, ebenso an
der innern Baulinie. Vorbauten unter die Straße er-
fordern nach dem neuen Zivilgesetzbuch die Errichtung
einer Dienstbarkeit; wenn sie unterirdisch nur in den
Nauru zwischen Baulinie und Straßenwand fallen, können
sie als Allsnahmen gestattet iverden, sind aber, um bei
abfälligen späteren Straßenerweiterungen einer Entschädi-
gungspflicht enthoben zu sein, ebenfalls als geduldete
Dienstbarkeit einzutragen. Die weitverbreitete Ansicht,
unter der Erdoberfläche sei die Einhaltung der Bau-
linien, der Grenz- und Gebäudeabstände nicht nötig,
ist vollständig irrtümlich, wie Negierungsratsentscheide
w verschiedenen Kantonen schon mehrmals ausdrücklich
festlegten.

Die Gebäude- und Grenzabstände bilden die

Grundlage der offenen Ueberbauung; sie sind aus dem
Nachbarrecht hervorgegangen und in einzelnen Kantonen,

V. im Kanton St. Gallen, öffentlich-rechtlicher Natur,
»bald örtliche Baureglemente, Baulinienpläne oder
steberbauungspläne bestehen. Feuersicherheit, Licht- und
Luftzufuhr sind hier zu berücksichtigen. Wollte man die
ästhetische Seite miteinbeziehen, müßte man möglichst
Noße Bauabstände verlangen, denn die meist üblichen,
!sur g m breiten „Scharten" zwischen drei- und mehr-
suckigm Häusern machen einen abschreckenden, unnatür-
'Hen Eindruck. Viel besser wird dieser, wenn zwei und
Zchr Häuser zusammengebaut und die zwischenliegenden
Mlnie gegen die Straße mit Grünbepflanzuug ver-
"widen stich. Beim Zusammenbau von je 2 Häusern
sieben sich bei gleicher Bauplatzbreite nun selbst doppelt
^.°ite Zwischenqärten, mit besserer Ausnutzungsmöglich-

^ zu Zier- und Nutzgärten; überdies wird dadurch
^ Gebäudeabstand verdoppelt, z. B. von 6 m auf 12 m,
"u 8 m auf 16 m.

Heikel ist immer die Frage, ob iu Bauzvnen, m denen

/U die geschlossene Bauweise eingeführt ist, wo aber

zahlreiche Häuser mit Seitenabstäuden und mit
"llenfassaden bestehen, bei Neubauten auf dem Nach-

bargrundstück auf die Grenze gebaut werden darf, oder
ob weiterhin der bisherige Grenzabstand eingehalten
iverden muß. Für den Entscheid der Behörde wird
grundlegend sein, ob das bestehende Gebäude, auf das
Rücksicht genommen werden muß, gewissermaßen dem

„Abbruch geweiht" ist oder gegen die Grenze, an die

gebaut werden soll, nur Räume und Fenster besitzt, die
vom Standpunkt von „Luft und Licht" nicht unbedingt
geschützt werden müssen. In beiden Fällen wird man
aus Billigkeitsgründen die künftige geschlossene Bauweise
ermöglichen, allfällig mit dem vorübergehend beeinträch-
tigten Grundbesitzer eine billige Entschädigung vereinbaren.

Die Gebäude- und Grenzabstände müssen ein ge-
wisses Mindestmaß erhalten, sich im übrigen aber nach
der Höhe des zu erstellenden Gebäudes richten; wer
hoch baut oder eine Bauweise anwendet, z. B. Holz-
bauten mit größerem Gebäudeabstand, hat auf seinem
eigenen Grundstück für den nötigen Mehrabstand zu sorgen.

Die Gebäudehöhe und deren Messung bilden
in den Beratungen ein meist nicht so einfaches Kapitel.
Wir haben eingangs ausgeführt, daß mit steigender
Bauhvhe auch die Bodenpreise hinaufgehen. In den
meisten Städten, auch von mittlerer Größe, ist man
früher bis auf 18 m Bauhöhe gegangen, was, wie prak-
tische Beispiele leider anschaulich genug beweisen, sicher
viel zu reichlich bemessen war. Eine Bauhöhe von
18 m sollte nur für öffentliche Gebäude an großen
Plätzen bewilligt werden; es sei denn, man sorge für
entsprechend breite Straßen. In nnseren mittleren und
kleineren Städten hat man aber auch an schmalen Straßen
Bauhvhen bis 18 m bewilligt und zu wenig bedacht,
daß dadurch die schönen, in der Höhe bescheidenen Bürger-
Häuser durch solch neue Kolosse erdrückt werden.

Die Messung der Gebäudehöhe muß einer-
seits möglichst einfach sein, anderseits alles berücksichtigen,
was Luft und Licht beeinträchtigt. Steile Dachauf-
bauten, eingebaute Dachwohnungen, breite Giebel und
dergl. müssen entsprechend größeren Gebäude- und Grenz-
abstand zur Folge haben. Mit der Schnittlinie von
Gebäudewand und einer 45" Linie über das Dach, unter
Verwandlung breiter Giebelwände in entsprechend hohe
Fassadenfläche, gelangt man einwandfrei zu einer ge-
rechten Lösung. (Schluß folgt.)

Nie GàchseigMasteo des Holzes.
Von Th. Wolff, Friedenau.

Für den praktischen Gebrauch des Holzes kommt vor
allem die Dauerhaftigkeit desselben in Betracht, also die

Eigenschaft, äußeren schädlichen Einflüssen zu widerstehen
und trotz solcher Einflüsse die Gebrauchsfähigkeit für eine
bestimmte Zeit zu erhalten. Wie alle Eigenschaften des
Holzes, ist auch diese bei den verschiedenen Holzarten
ebenfalls sehr verschieden und von mannigfachen Um-
ständen abhängig. Unsere heimischen Hölzer, selbst die


	Neue Bauvorschriften

